
   
 
Allgemeinverfügung des Landratsamtes Tuttlingen zur Eindämmung und 
Bekämpfung der weiteren Ausbreitung des neuartigen Corona-Virus SARS-
CoV-2 
 
Das Landratsamt Tuttlingen erlässt gemäß §§ 28 Abs. 1 Abs. 3, 16 
Infektionsschutzgesetz (IfSG), §§ 49 ff. des Polizeigesetzes Baden-Württemberg 
(PolG), §§ 2, 19 Abs. 1 Nr. 3, 20 Abs. 1 Satz 1 
Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz (LVwVG), i. V. m. § 1 Abs. 6a 
Infektionsschutzgesetzzuständigkeitsverordnung und § 20 der Verordnung der 
Landesregierung über infektionsschützende Maßnahmen gegen die Ausbreitung des 
Virus SARS-CoV-2 (Corona-Verordnung – CoronaVO) vom 23.06.2020 in der 
Fassung vom 19.10.2020 für alle Städte und Gemeinden im Landkreis Tuttlingen 
folgende 
 

Allgemeinverfügung: 
 
1. Für das Gaststättengewerbe im Sinne des § 1 des Gaststättengesetzes wird der 

Beginn der Sperrzeit auf 23:00 Uhr und das Ende der Sperrzeit auf 6:00 Uhr des 
Folgetages festgesetzt. Für Betriebe mit gesondert festgelegter, längerer 
Sperrzeit gilt die jeweilige Einzelfallregelung.  

 
2. In der Zeit von 23:00 Uhr bis 6:00 Uhr des Folgetages dürfen vom 

Gaststättengewerbe sowie von anderen Verkaufsstellen keine alkoholischen 
Getränke abgegeben werden.  

 
3. In Abweichung von § 2 Abs. 2 Sätze 1 und 2 der Verordnung des 

Wirtschaftsministeriums und des Sozialministeriums zur Eindämmung von 
Übertragungen des Corona-Virus (SARS-CoV-2) auf Messen, Ausstellungen und 
Kongressen (CoronaVO Messen) wird angeordnet, dass die Anzahl der 
tatsächlichen gleichzeitig anwesenden Besucherinnen und Besucher so zu 
begrenzen ist, dass eine Mindestfläche von zehn Quadratmetern pro Besucherin 
und Besucher bezogen auf die für die Besucherinnen und Besucher 
zugänglichen Fläche nicht unterschritten wird. 
 

4. Für die Nichtbefolgung der Regelungen unter Ziffer 1 bis 3 dieser 
Allgemeinverfügung wird die Anwendung von mittelbarem Zwang angedroht. 

 
5. Diese Allgemeinverfügung gilt ab dem auf die Bekanntmachung folgenden Tag. 
 
6. Diese Allgemeinverfügung tritt mit Ablauf des 12.11.2020 außer Kraft. Sie tritt vor 

Ablauf des 12.11.2020 außer Kraft, sobald die Sieben-Tages-Inzidenz von 50 
bezogen auf den Landkreis Tuttlingen an sieben aufeinanderfolgenden Tagen 
unterschritten wird. Der Landkreis Tuttlingen wird auf den Eintritt dieses 
Zeitpunktes durch entsprechende Veröffentlichung unter www.landkreis-
tuttlingen.de zusätzlich hinweisen. 

  

http://www.landkreis-tuttlingen.de/
http://www.landkreis-tuttlingen.de/
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Begründung 

 
I. 
 
Nach dem Stufenkonzept der Landesregierung („Landeskonzept zum Umgang mit 
einer zweiten SARS-CoV-2-Infektionswelle“) geht ab einer 7-Tage-Inzidenz von 50 
Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern das Infektionsgeschehen mit diffusen, häufig 
nicht mehr nachvollziehbaren Infektionsketten einher. 
Im Landkreis Tuttlingen sind in den letzten Wochen die Fallzahlen kontinuierlich 
angestiegen. So lag die 7-Tage-Inzidenz im Landkreis Tuttlingen am 07.10.2020 
noch bei 10,6 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern. Am 11.10.2020 wurde der 
Wert der 7-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfizierten pro 100.000 Einwohnern 
überschritten. Am 24.10.2020 wurde mit einem Wert von 59,4 erstmals seit dem 
Frühjahr die Schwelle von 50 Neuinfizierten je 100.000 Einwohnern in den letzten 
sieben Tagen überschritten. 
 
Im Landkreis Tuttlingen besteht somit nicht mehr nur die Gefahr einer Ansteckung 
durch Personen aus Risikogebieten oder in einzelnen identifizierbaren 
Lebensbereichen wie z. B. bei privaten Zusammenkünften. Vielmehr besteht jetzt im 
Landkreis Tuttlingen ein deutlich erhöhtes allgemeines Risiko, sich mit dem SARS-
CoV-2 Virus zu infizieren. Zur Verhinderung der weiteren Ausbreitung sind 
Situationen, in denen der Mindestabstand in der täglichen Praxis nicht durchgehend 
eingehalten werden kann, zu vermeiden. Im Alltag lassen sich Situationen, in denen 
der Mindestabstand nicht eingehalten werden kann, nicht vollkommen ausschließen. 
Deshalb sind für diese Situationen Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Die Beschlüsse 
der Konferenzen von Bund und Ländern sowohl vom 14.09.2020 als auch vom 
14.10.2020 heben hervor, dass bei einem ansteigenden Infektionsgeschehen 
weitergehende Maßnahmen wie etwa Sperrstunden einzuführen sind.  
 
Das Robert-Koch-Institut (RKI) als konzeptionierende Stelle im Sinne des § 4 IfSG 
empfiehlt als geeignete Gegenmaßnahmen zuvorderst die Einhaltung geeigneter 
Hygienemaßnahmen, Kontaktreduktion und den Schutz besonders vulnerabler 
Personengruppen (vor allem älterer und vorerkrankter Personen). 
Das RKI gibt derzeit als hauptsächlichen Übertragungsweg des Virus SARS-CoV-2 
die Tröpfcheninfektion an. Auch Schmierinfektionen sind möglich. Die Inkubationszeit 
des Virus beträgt laut RKI 14 Tage. Es ist nach den vorliegenden Erkenntnissen 
möglich, dass Personen das Virus in sich tragen und bereits ausscheiden, noch 
bevor erste Symptome auftreten. Es gibt daher Fälle, in welchen die betreffende 
Person mangels Symptomen keine Kenntnis von ihrer Erkrankung hat. Ein Impfstoff 
oder die Möglichkeit einer medikamentösen Behandlung des Virus SARS-CoV-2 
existieren derzeit noch nicht. 
 
Die Anzahl der Personen, die als enge Kontaktpersonen von den Gesundheitsämtern 
erfasst wurden, hat in der vergangenen Woche stark zugenommen. Dies gilt auch für 
das Gesundheitsamt Tuttlingen. Die Gesundheitsämter stoßen bei der Bewältigung 
ihrer Aufgaben im Zusammenhang mit der Pandemie, insbesondere der 
Kontaktnachverfolgung, an ihre Grenzen. Bundesweit wie auch in Baden-
Württemberg haben die Erfahrungen der vergangenen Wochen gezeigt, dass es 
häufig im Rahmen von Feiern und Treffen im Familien- und Freundeskreis sowie 
Ansammlungen vermehrt zu Ansteckungen mit dem Virus SARS-CoV-2 kommt. 
Weiterhin gibt es zudem Ausbrüche in Gemeinschaftseinrichtungen, wie etwa 
Schulen im Landkreis. Somit stellen eine Vielzahl von Menschen auf geringem Raum 
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ein besonderes, hohes Infektionsrisiko dar. Diese Entwicklung ist auch im Landkreis 
Tuttlingen zu beobachten. Zusätzlich kommt es zwischenzeitlich im Landkreis zu 
einer zunehmend diffusen Ausbreitung von SARS-CoV-2-Infektionen, ohne dass 
Infektionsketten eindeutig nachvollziehbar sind. Das RKI sieht es deshalb weiterhin 
als notwendig an, dass sich die gesamte Bevölkerung für den Infektionsschutz 
engagiert, indem sie unter anderem Abstands- und Hygienemaßnahmen konsequent 
einhält, nicht notwendige Kontakte reduziert, Menschenansammlungen vermeidet 
und eine Mund-Nasen-Bedeckung trägt.  
 
Um die Verbreitung des Virus SARS-CoV-2 insbesondere durch Personen, die – weil 
symptomfrei – von ihrer Infektion keine Kenntnis haben, wirkungsvoll zu verhindern, 
muss das Ansteckungsrisiko effektiv minimiert werden. Andernfalls besteht die 
Gefahr, dass bei einer weiteren und exponentiellen Zunahme der Anzahl 
insbesondere von neu infizierten Personen, die einer medizinischen und 
intensivmedizinischen Behandlung benötigen, die Strukturen der 
Gesundheitsversorgung überlastet werden, auch im Hinblick auf zeitgleich zu 
erwartende Erkrankungen, die einen ähnlichen Verlauf haben können. Eine solche 
Überlastung muss durch Schutzmaßnahmen dringend vermieden werden. 
 
II. 
 
Die Landesregierung hat mit Verordnung vom 23.06.2020 (in der jeweils gültigen 
Fassung) auf Grund von § 32 i. V. m. §§ 28 bis 31 IfSG infektionsschützende 
Maßnahmen gegen die Ausbreitung des Virus SARS-CoV-2 (CoronaVO) angeordnet. 
Gemäß § 20 Abs. 1 CoronaVO vom 16.10.2020 können die zuständigen Behörden 
weitergehende Maßnahmen zum Schutz vor Infektionen treffen. Dazu gehören 
insbesondere die in den §§ 29 bis 31 IfSG genannten Maßnahmen, soweit und 
solange es zur Verhinderung der Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich 
ist. Die zuständige Behörde kann insbesondere Personen verpflichten, den Ort, an 
dem sie sich befinden, nicht oder nur unter bestimmten Bedingungen zu verlassen 
oder von ihr bestimmte Orte oder öffentliche Orte nicht oder nur unter bestimmten 
Bedingungen zu betreten. Die Grundrechte der Freiheit der Person nach Art. 2 Abs. 2 
Satz 2 Grundgesetz (GG), der Versammlungsfreiheit nach Art. 8 GG, der 
Freizügigkeit nach Art. 11 Abs. 1 GG, der Berufsfreiheit nach Art. 12 Abs. 1 GG 
werden insoweit eingeschränkt.  
 
Diese Allgemeinverfügung beruht auf den §§ 28 Abs. 1 S. 1, S. 2 und Abs. 3, 16 Abs. 
7 IfSG i. V. m. § 1 Abs. 6a der Verordnung des Sozialministeriums über 
Zuständigkeiten nach dem Infektionsschutzgesetz Baden-Württemberg (IfSGZustVO 
BW). Gemäß § 1 Abs. 6a Satz 1 IfSGZustVO BW ist das Gesundheitsamt und damit 
gemäß § 2 Abs. 1 Nr. 3 Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst (ÖGDG) i. 
V. m. § 15 Abs. 1 Nr. 1 Landesverwaltungsgesetz Baden-Württemberg (LVG) das 
Landratsamt Tuttlingen zuständig für den Erlass der getroffenen Allgemeinverfügung.  
 
Das Landesgesundheitsamt hat am 24.10.2020 das Vorliegen der Voraussetzungen 
des § 1 Abs. 6a Satz 1 IfSGZustVO gegenüber dem Landratsamt Tuttlingen nach § 1 
Absatz 6c IfSGZustVO festgestellt. 
 
Die zuständige Behörde trifft im Falle der Feststellung von Erkrankten bzw. 
Ansteckungsverdächtigen, die insbesondere in den §§ 28 bis 31 IfSG genannten, 
notwendigen Schutzmaßnahmen, soweit und solange es zur Verhinderung der 
Verbreitung übertragbarer Krankheiten erforderlich ist. Die Ortspolizeibehörden der 
kreisangehörigen Städte und Gemeinden wurden am 13.10.2020 und 20.10.2020 
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informiert und hatten Gelegenheit zur Äußerung gemäß § 1 Abs. 6a Satz 2 
IfSGZuSTVO BW. Aufgrund der sich dynamisch entwickelnden Lage bei COVID-19 
Erkrankungen sieht das Landratsamt Tuttlingen die Notwendigkeit weitergehende 
kontaktreduzierende Maßnahmen zur Beeinflussung der Ausbreitungsdynamik zu 
ergreifen. 
 
Zweck der Allgemeinverfügung ist es, die Ausbreitung des SARS-CoV-2 Virus zu 
verlangsamen, Infektionsketten zu unterbrechen und die Gesundheitsversorgung für 
die gesamte Bevölkerung aufrecht zu erhalten. Noch höhere Infektionszahlen würden 
zunächst die Kontaktverfolgung zunehmend erschweren, was zur Beschleunigung 
des Infektionsgeschehens führen würde. Bei einem weiteren Anstieg wird die 
Infektionskontrolle zunehmend erschwert bis hin zu einem ausufernden 
Infektionsgeschehen. Die dann notwendige Rückkehr zu einem kontrollierten 
Infektionsgeschehen ist zu diesem Zeitpunkt nur mit umfassenden, weitgreifenden 
und einschränkenden Maßnahmen zu erreichen, die einschneidende Folgen für die 
wirtschaftliche, soziale und gesundheitliche Situation im Landkreis Tuttlingen hätten. 
 
Die in der Allgemeinverfügung getroffenen Maßnahmen der Anordnung der 
Sperrstunde, eines Alkoholabgabeverbotes zwischen 23:00 Uhr und 6:00 Uhr am 
darauffolgenden Tag und die Begrenzung von Teilnehmern an Messen i.S.v. § 1 
CoronaVO Messen stellen notwendige Schutzmaßnahmen im Sinne von k§ 28 Abs. 
1 IfSG dar. 
 
Die getroffene Allgemeinverfügung ist verhältnismäßig. 
 
Die Einführung einer Sperrstunde für Gastronomiebetriebe ab 23:00 Uhr dient 
insbesondere dazu, dem nächtlichen Ausgehverhalten der Bevölkerung ein 
steuerbares zeitliches Ende zu setzen. Mit fortschreitender Stunde nimmt 
erfahrungsgemäß auch die Alkoholisierung und damit einhergehend die 
Enthemmung der Besucherinnen und Besucher von Gastronomiebetrieben zu. Dies 
führt zu einer stetigen Verschlechterung der Einhaltung von Hygiene- und 
Infektionsschutzregeln, weshalb eine zeitliche Begrenzung der Möglichkeit zum 
Ausgehen notwendig ist. Das parallele Abgabeverbot von Alkohol ab 23:00 Uhr dient 
dazu, Ausweichreaktionen des Publikums zu verhindern, nachdem eine Bewirtung in 
den zuvor geöffneten Lokalitäten endet. Durch die Verlängerung der Sperrzeit und 
das flankierende Alkoholverkaufsverbot wird die Zahl der möglichen Kontaktpersonen 
und vor allem der physischen Kontakte und dadurch das Ausbreitungspotenzial des 
Erregers limitiert. Ziel ist es, den Konsum alkoholischer Getränke im öffentlichen 
Raum, wobei wiederum die Verletzung von Hygiene und Infektionsschutzregeln zu 
erwarten ist, zu verhindern und dadurch die Verbreitung des SARS-CoV-2 Virus 
möglichst einzudämmen.  
 
Die Begrenzung der Anzahl von Messebesuchern in Bezug auf die zur Verfügung 
stehende Fläche ergibt sich aus dem Platzbedarf bei Einhaltung der 
Abstandsregelungen und dem bei Bewegungen notwendigen Raum, unter 
Beachtung der Tatsache, dass die Teilnehmenden in Gruppen/Familien kommen, in 
denen der Mindestabstand nicht eingehalten werden muss.  
 
Auch sind die Maßnahmen nach Abwägung der betroffenen Rechtsgüter 
angemessen. Die Einschränkungen auf Seiten der Betroffenen stehen nicht außer 
Verhältnis zum Zweck der Allgemeinverfügung, das Infektionsgeschehen 
einzudämmen und die Gesundheitsversorgung für die Gesamtbevölkerung aufrecht 
zu erhalten. 
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Für die Anforderungen an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckungsgefahr gilt dabei 
kein strikter, alle möglichen Fälle gleichermaßen erfassender Maßstab. Vielmehr ist 
der geltende Grundsatz heranzuziehen, dass an die Wahrscheinlichkeit des 
Schadenseintritts umso geringere Anforderungen zu stellen sind, je größer und 
folgenschwerer der möglicherweise eintretende Schaden ist. 
Aufgrund der besonderen Gefahr, die von dem neuartigen Erreger wegen seiner 
hohen Übertragbarkeit und der Zahl der schweren bis hin zu tödlichen 
Krankheitsverläufe für die öffentliche Gesundheit in Deutschland und weltweit 
ausgeht, sind an die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung geringere Anforderungen 
zu stellen. Es sind daher Situationen zu vermeiden, in welchen eine größere Anzahl 
von Personen auf relativ engem Raum aufeinandertrifft und dort verweilt. Zudem hat 
sich in den letzten Tagen die Anzahl der Infizierten deutlich erhöht. Es kommen 
täglich neue Infektionen hinzu. Es besteht somit nicht mehr nur die Gefahr einer 
Ansteckung durch Personen aus den Risikogebieten, vielmehr liegt jetzt ein erhöhtes 
regionales Risiko vor, sich mit dem SARS-CoV-2 Virus zu infizieren. 
 
Dem möglichen wirtschaftlichen Schaden von Betreibern des Gaststättengewerbes 
steht die Gefahr der Verbreitung einer übertragbaren Krankheit, die 
erfahrungsgemäß zu erheblichen Gesundheitsbeeinträchtigungen bis zum Tod der 
erkrankten Personen führen kann, gegenüber. Aufgrund dieser erheblichen Gefahr 
müssen daher bei einer Abwägung der wirtschaftliche Schaden und die 
Berufsausübungsfreiheit zurückstehen, zumal die Verfügung zunächst begrenzt ist 
auf den 12.11.2020. 
 
Bei einer weiteren Ausbreitung der Infektion ist damit zu rechnen, dass diese nicht 
mehr kontrollierbar ist und das Gesundheitssystem die Versorgung der schwer 
erkrankten Personen nicht mehr sicherstellen kann. Hierbei handelt es sich um sehr 
hohe Schutzgüter, denen Vorrang zu gewähren ist. Insoweit überwiegt der 
Gesundheitsschutz der Bevölkerung, insbesondere der Schutz der potenziell von 
schweren Krankheitsverläufen bedrohten Personen vor einer Ansteckung, die 
allgemeine Handlungsfreiheit und die Berufsausübungsfreiheit. 
Nach Abwägung aller zu berücksichtigenden Belange sind die angeordneten 
Maßnahmen somit geeignet, erforderlich und auch angemessen. 
 
Nach § 20 Abs. 1 S. 1 Landesverwaltungsvollstreckungsgesetz Baden-Württemberg 
sind Zwangsmaßnahmen vor der Vollstreckung (LVwVG) schriftlich anzudrohen. 
Mildere Mittel als die Anwendung des unmittelbaren Zwangs wie beispielsweise die 
Festsetzung eines Zwangsgeldes kommen vorliegend nicht in Betracht, um die 
Allgemeinverfügung durchzusetzen, da diese aufgrund der hohen Gefahr und 
angesichts der bedrohten Schutzgüter sofort durchgesetzt werden muss. Dies ist mit 
der Festsetzung eines Zwangsgeldes nicht in gleichem Maße möglich. Eine 
Ersatzvornahme scheidet aufgrund des Charakters der Verpflichtungen von 
vornherein aus. 
 
Diese Allgemeinverfügung tritt einen Tag nach ihrer Bekanntgabe in Kraft. 
 

Rechtsbehelfsbelehrung 
 
Gegen diese Allgemeinverfügung kann innerhalb eines Monats nach ihrer 
Bekanntgabe Widerspruch beim Landratsamt Tuttlingen mit Sitz in Tuttlingen 
erhoben werden.  
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Hinweise 
 
Gemäß § 73 Abs. 1a Nr. 6 Abs. 2 IfSG ist die vorsätzliche oder fahrlässige 
Zuwiderhandlung einer vollziehbaren Anordnung gemäß § 28 Abs. 1 oder Satz 2 
IfSG ordnungswidrig und kann mit einer Geldbuße bis zu fünfundzwanzigtausend 
Euro geahndet werden. 
Diese Allgemeinverfügung stellt gemäß §§ 28 Abs. 1, Abs. 3, 16 Abs. 8 IfSG mit ihrer 
Bekanntgabe eine solche sofort vollziehbare Anordnung dar. Widerspruch und 
Anfechtungsklage haben daher keine aufschiebende Wirkung.  
Die Allgemeinverfügung mit Begründung kann im Landratsamt Tuttlingen, 
Bahnhofstraße 100, Zimmer 235, während der Dienstzeiten sowie im Internet unter 
www.landkreis-tuttlingen.de eingesehen werden. 
 
Tuttlingen, den 26. Oktober 2020 
 
 
 
Landrat Stefan Bär 
 

http://www.landkreis-tuttlingen.de/

